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1. Hintergrund 
Meinungsumfragen wie der Berlin-Monitor 2021 oder die Mitte Studie 2023 haben untermauert, was 
sich bereits auf Demonstrationen und Social-Media-Kanälen manifestierte: Signifikante Teile der Ge-
sellschaft zeigen die grundsätzliche Bereitschaft, an Verschwörungsmythen glauben. Die COVID-19-
Pandemie oder auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben dies besonders sichtbar ge-
macht. Grundsätzlich bestehen verschwörungsideologische Glaubenssätze aber auch unabhängig 
von solchen Kristallisationspunkten. Ihre Verbindung zum Antisemitismus wird immer wieder deutlich, 
so berichtet etwa die Meldestelle RIAS regelmäßig über antisemitische Verschwörungsmythen und an-
tisemitische Vorfälle aus dem verschwörungsideologischen Milieu, beispielsweise Anspielungen auf 
eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel 
am 7. Oktober 2023 zeigen sich Verschwörungsmythen verstärkt im Verbund mit israelbezogenem 
Antisemitismus.  

Antisemitismus und Verschwörungsmythen sind strukturell aufeinander bezogen, auch wenn die kon-
kreten Ausformulierungen vermeintlicher Verschwörungen verschiedenste Bilder nutzen und diese fort-
laufend (re)aktualisieren. Für die Antisemitismusprävention im Land Berlin bedeutet dies, dass der Zu-
sammenhang von Antisemitismus und Verschwörungsmythen sowie gängige Felder antisemitischer 
Verschwörungsmythen in den Fokus der Antisemitismusprävention rücken müssen. 

Die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung, angesiedelt in der Senatsverwaltung 
für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung plant ab 2024 die An-
tisemitismusprävention mit Bezug zu Antisemitismus und Verschwörungsmythen zu verstärken. Die ent-
sprechenden Zuwendungsmittel werden im Rahmen einer Zuwendungsvergabe (nach §44 LHO) aus-
gereicht. Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens soll ein durchführender Träger ermittelt 
werden. 

2. Zielstellungen des geplanten Projekts  
Das übergeordnete Ziel des Projekts ist die Aufklärung über die Verschränkung von Antisemitismus und 
Verschwörungsmythen sowie die diesbezügliche Antisemitismusprävention.  

Konkrete Projektziele umfassen:  
- die inhaltliche und technisch-organisatorische Konzeption und Umsetzung eines Projekts zur 

Verknüpfung von Antisemitismus und Verschwörungsmythen 
- die Bereitstellung von Wissensmodulen,  

o die das Thema Antisemitismus und Verschwörungsmythen in seinen verschiedenen Fa-
cetten beleuchten und dadurch relevante Felder, auf denen sich die Verknüpfung von 
Antisemitismus und Verschwörungsmythen zeigt, einbeziehen (z. B. Krankheiten, Finan-
zen, Zuwanderung, Krise, Demokratiefeindlichkeit, etc.) 

o die unabhängig von konkreten Einzelereignissen anlassbezogen in verschiedenen Kon-
texten nutzbar sind 

- die Bereitstellung eines niedrigschwelligen Zugangs mit weiterführenden Informationen bei Be-
darf 

- Bereitstellung in geeigneter Weise, um ein breites Publikum zu erreichen  
- die Bekanntmachung durch angemessene Begleitung und Bewerbung  

Für die Erreichung dieser Ziele soll auf geeignete Methoden zurückgegriffen werden. Diese sollen vom 
Projekt in der Interessenbekundung skizziert werden (im unter 6. angeführten Konzept für die inhaltliche 
und organisatorische Durchführung).  
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3. Allgemeine Bestimmungen 

3.1. Verfahrensgrundlagen 
Die o. g. Senatsverwaltung verfährt nach § 7 Absatz 2 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung von Berlin 
(LHO). Ziel dieses Interessenbekundungsverfahrens (IBV) ist es, zunächst einen Überblick über poten-
tielle externe Träger*innen/Kooperationspartner*innen zu erlangen. 

Die im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens (IBV) eingereichten Konzepte werden unter Wah-
rung der Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz und Unparteilichkeit ausgewertet. 

Das im Rahmen des IBV ausgewählte Konzept wird anschließend zur Antragstellung der entsprechen-
den Zuwendungsmittel im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus „Demokratie. Vielfalt. Respekt.“ aufgefordert. In diesem Zusammenhang sind weitere 
Unterlagen erforderlich, über die zu gegebener Zeit informiert wird. Der Projektbeginn ist frühestens 
zum 01.04.2024 möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein formales Vergabever-
fahren handelt, sondern dass die Interessenbekundung ausschließlich der Entscheidungsvorbereitung 
dient. Kosten, die den Teilnehmenden am Interessenbekundungsverfahren entstehen, können nicht er-
stattet werden. 

3.2. Teilnehmer*innenkreis 
Teilnahmeberechtigt sind Organisationen, welche die unter 5. aufgeführten Forderungen erfüllen. 

3.3. Durchführende Stelle 
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung  
Referat IV D Demokratieförderung und Prävention 
Dienstsitz: 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
Salzburger Str. 21-25  
10825 Berlin 

Ansprechpartnerin: 

Ana Lena Werner: 2analena.werner@senjustva.berlin.de I Tel: 030 – 9013-2784  

3.4. Einreichungsfrist 
Die Interessent*innen werden aufgefordert, ihre Interessenbekundungen unter Angabe des unten ge-
nannten Kennworts bis zum 20.02.2024 um 12:00 Uhr postalisch an die nachfolgend aufgeführte An-
schrift zu richten. Maßgeblich für die Fristwahrung ist das Eingangsdatum der postalisch versandten 
oder überbrachten Unterlagen, falls die Bewerbungsunterlagen persönlich eingereicht werden. Unter-
lagen, die verspätet eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt. 

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung  
Abt. IV / Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 
IV D AS 2 – Dr. des. Ana Lena Werner 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
Salzburger Str. 21-25 
10825 Berlin 
Kennwort: IBV „Antisemitismus und Verschwörungsmythen“ 

mailto:2analena.werner@senjustva.berlin.de
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3.5. Verschwiegenheit  
Interessent*innen haben, auch nach Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens, über die bei 
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Sie haben hierzu 
alle an der Erstellung der Interessenbekundung beteiligten Mitarbeiter*innen zu verpflichten. 

4. Projektbeschreibung 

4.1. Auftraggeber 
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 
Dienstsitz:  
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz  
Salzburger Str. 21-25 
10825 Berlin 

4.2. Projektlaufzeit 
Die Projektlaufzeit beginnt nach gegenwärtigem Stand der Planung frühestens am 01.04.2024 und 
endet am 31.12.2024. Eine Fortführung des Projekts ist unter der Voraussetzung zur Verfügung stehen-
der Haushaltsmittel über das Jahr 2024 hinaus beabsichtigt. 

4.3. Umfang der Zuwendung 
Vorbehaltlich der im Haushalt zur Verfügung stehenden (Zuwendungs-) Mittel sind für das Projekt bis 
zu 120.000 € im Jahr 2024 vorgesehen. Die disponierten Mittel sind im jeweiligen Kalenderjahr zu 
verausgaben und können nicht übertragen werden. 

5. Anforderungen an interessenbekundende Träger 
Für die Realisierung eines Projekts zu Antisemitismus und Verschwörungsmythen werden von der Trä-
gerorganisation umfassende Kompetenzen erwartet. Interessenbekundende Träger sollten über ein-
schlägige Expertise in beiden Themenbereichen und über Erfahrungen im Bereich der didaktisch-pä-
dagogischen Wissensvermittlung verfügen. Dazu gehören Kenntnisse zur Bewertung und Kuratierung 
der Inhalte im thematischen Zusammenhang sowie grundsätzliche Fähigkeiten in der sachgerechten 
Aufbereitung und Kommunikation der Ergebnisse an eine breite Öffentlichkeit, auch bezogen auf die 
technische Realisierung. Grundsätzlich sollten Erfahrungen in der Umsetzung und Abwicklung von Pro-
jekten der geplanten Größenordnung vorliegen und der Träger idealerweise bereits über ein themen-
spezifisches Netzwerk verfügen um die generierten Module entsprechend zu bewerben. 

Der interessenbekundende Träger organisiert das Projekt und führt es durch. Dabei stellt er den wirt-
schaftlichen Einsatz und den Nachweis der Verwendung aller durch Zuwendung oder in anderer Form 
der durch SenASGIVA zur Verfügung gestellten Mittel sicher und garantiert mit seinem Antrag, dass 
das zur Projektdurchführung vorgesehene Personal über die notwendigen Erfahrungen, Fähigkeiten 
und zeitlichen Ressourcen verfügt, um die Aufgaben sach- und fristgerecht in hoher Qualität umzuset-
zen. Hierzu gehört auch das fundierte Wissen über die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung 
und des Zuwendungsrechts. 

6. Anforderungen an die Interessensbekundung 
Es wird um folgende Unterlagen und Informationen gebeten: 

(1) Eine Selbstdarstellung des Trägers einschließlich der Beschreibung von Erfahrungen in der Ab-
wicklung vergleichbarer Projekte (maximaler Umfang 2 Din A 4 Seiten); 
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(2) eine Auflistung bisheriger Referenzprojekte; Dokumentationen oder Mediendateien werden 
nicht angenommen; 

(3) ein Konzept für die inhaltliche und organisatorische Durchführung des jeweiligen Projekts ein-
schließlich eines Arbeits- und Zeitplans (maximaler Umfang insgesamt 10 Din A 4 Seiten); 

(4) ein vorläufiger Finanzierungsplan; 
(5) die Angabe einer Kontaktperson mit Telefonnummer und Adresse sowie E-Mail und ggf. Inter-

netadresse. 
Wenn Sie zur Antragstellung aufgefordert werden, sind weitere Unterlagen erforderlich über die Sie 
dann informiert werden. Der Projektbeginn ist frühestens zum 01.04.2024 geplant.  

7. Bewertung der Interessenbekundungen 
Die Prüfung und Bewertung der durch die Interessent*innen eingereichten Unterlagen erfolgen unter 
Berücksichtigung aller verlangten Angaben bzw. Nachweise. Sämtliche nachprüfbaren oder ins Ein-
zelne gehenden Behauptungen in den eingereichten Unterlagen werden als verbindliche Zusagen an-
gesehen und gelten als verbindlich zugesicherte Eigenschaft. 
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